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Beachte 

1. zu Abs. 6: zum Bezugszeitraum vgl. § 49i und § 49j 

2. zu Abs. 7 und 7b: zum Bezugszeitraum vgl. § 49c 

Text 

Vereinbarungen über die Höhe des Hauptmietzinses 

§ 16. (1) Vereinbarungen zwischen dem Vermieter und dem Mieter über die Höhe des 
Hauptmietzinses für einen in Hauptmiete gemieteten Mietgegenstand sind ohne die Beschränkungen der 
Abs. 2 bis 5 bis zu dem für den Mietgegenstand im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages nach 
Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstattungs- und Erhaltungszustand angemessenen Betrag zulässig, 
wenn 

 1. der Mietgegenstand nicht zu Wohnzwecken dient; wird ein Mietgegenstand teils als Wohnung, 
teils als Geschäftsräumlichkeit verwendet, so darf nur der für Wohnungen zulässige 
Hauptmietzins angerechnet werden, es sei denn, daß die Verwendung zu Geschäftszwecken die 
Verwendung zu Wohnzwecken bedeutend überwiegt; ein Unternehmer, der eine 
Geschäftsräumlichkeit mietet, kann sich auf die Überschreitung des zulässigen Höchstmaßes 
nach Abs. 8 erster Satz nur berufen, wenn er die Überschreitung unverzüglich, spätestens jedoch 
bei Übergabe des Mietgegenstandes, gerügt hat; 

 2. der Mietgegenstand in einem Gebäude gelegen ist, das auf Grund einer nach dem 8. Mai 1945 
erteilten Baubewilligung neu errichtet worden ist, oder der Mietgegenstand auf Grund einer nach 
dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilligung durch Um-, Auf-, Ein- oder Zubau neu geschaffen 
worden ist; 
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 3. der Mietgegenstand in einem Gebäude gelegen ist, an dessen Erhaltung aus Gründen des 
Denkmalschutzes öffentliches Interesse besteht, sofern der Vermieter unbeschadet der 
Gewährung öffentlicher Mittel zu dessen Erhaltung nach dem 8. Mai 1945 erhebliche 
Eigenmittel aufgewendet hat; 

 4. der Mietgegenstand eine Wohnung der Ausstattungskategorie A oder B ist und seine Nutzfläche 
130 m2 übersteigt, sofern der Vermieter eine solche Wohnung innerhalb von sechs Monaten nach 
der Räumung durch den früheren Mieter oder Inhaber an einen nicht zum Eintritt in die 
Mietrechte des früheren Mieters Berechtigten vermietet; bei Durchführung von 
Verbesserungsarbeiten verlängert sich diese Frist um ein Jahr; 

 5. ein unbefristetes Mietverhältnis vorliegt, seit Übergabe des Mietgegenstandes mehr als ein Jahr 
verstrichen ist und die Vereinbarung über die Höhe des Hauptmietzinses in Schriftform getroffen 
wird. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor, so darf der zwischen dem Vermieter und dem 
Mieter für eine gemietete Wohnung der Ausstattungskategorien A, B oder C vereinbarte Hauptmietzins je 
Quadratmeter der Nutzfläche und Monat den angemessenen Betrag nicht übersteigen, der ausgehend vom 
Richtwert (§ 1 RichtWG) unter Berücksichtigung allfälliger Zuschläge und Abstriche zu berechnen ist. 
Für die Berechnung des demnach höchstzulässigen Hauptmietzinses sind im Vergleich zur 
mietrechtlichen Normwohnung (§ 2 Abs. 1 RichtWG) entsprechende Zuschläge zum oder Abstriche vom 
Richtwert für werterhöhende oder wertvermindernde Abweichungen vom Standard der mietrechtlichen 
Normwohnung nach der allgemeinen Verkehrsauffassung und der Erfahrung des täglichen Lebens 
vorzunehmen, wobei die folgenden, für die Bewertung einer Wohnung bedeutsamen Umstände im 
Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages zu berücksichtigen sind: 

 1. die Zweckbestimmung der Wohnung, ihre Stockwerkslage, ihre Lage innerhalb eines 
Stockwerks, ihre über oder unter dem Durchschnitt liegende Ausstattung mit anderen Teilen der 
Liegenschaft, beispielsweise mit Balkonen, Terrassen, Keller- oder Dachbodenräumen, 
Hausgärten oder Abstellplätzen, ihre sonstige Ausstattung oder Grundrißgestaltung, eine 
gegenüber der mietrechtlichen Normwohnung bessere Ausstattung oder Grundrißgestaltung 
jedoch nur, wenn sie nicht allein auf Kosten des Hauptmieters vorgenommen wurde, 

 2. die Ausstattung der Wohnung (des Gebäudes) mit den in § 3 Abs. 4 RichtWG angeführten 
Anlagen, Garagen, Flächen und Räumen, wobei die jeweiligen Zuschläge mit den bei der 
Ermittlung des Richtwerts abgezogenen Baukostenanteilen begrenzt sind, 

 3. die Lage (Wohnumgebung) des Hauses, 

 4. der Erhaltungszustand des Hauses, 

 5. die gegenüber der mietrechtlichen Normwohnung niedrigere Ausstattungskategorie bei einer 
Wohnung der Ausstattungskategorie B und bei einer Wohnung der Ausstattungskategorie C 
durch entsprechende Abstriche. 

(3) Für werterhöhende oder wertvermindernde Abweichungen gemäß Abs. 2 Z 3 sind je 
Quadratmeter der Nutzfläche und Monat Zuschläge oder Abstriche bis zur Höhe von 0,33 vH der 
Differenz zwischen dem der Richtwertermittlung zugrunde gelegten Grundkostenanteil (§ 3 Abs. 2 und 5 
und § 6 RichtWG) und den der Lage des Hauses entsprechenden Grundkostenanteilen je Quadratmeter 
der Nutzfläche zulässig, die unter Berücksichtigung der nach der Bauordnung zulässigen Bebaubarkeit für 
die Anschaffung von bebauten Liegenschaften, die überwiegend Wohnzwecken dienen, in dieser Lage 
(Wohnumgebung) üblicherweise aufgewendet werden. 

(4) Ein Zuschlag nach Abs. 3 ist nur dann zulässig, wenn die Liegenschaft, auf der sich die 
Wohnung befindet, eine Lage aufweist, die besser ist als die durchschnittliche Lage (§ 2 Abs. 3 
RichtWG), und wenn die für den Lagezuschlag maßgebenden Umstände dem Mieter in Schriftform bis 
spätestens bei Zustandekommen des Mietvertrages ausdrücklich bekanntgegeben worden sind. 

(5) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor, so darf der für eine Wohnung der 
Ausstattungskategorie D vereinbarte Hauptmietzins je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat 0,66 Euro 
(Anm. 1) nicht übersteigen; befindet sich diese Wohnung jedoch in brauchbarem Zustand, so darf ein 
Hauptmietzins bis zu einem Betrag von 1,32 Euro (Anm. 2) je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat 
vereinbart werden. 

(6) Am 1. April 2026 vermindern oder erhöhen sich die in Abs. 5 genannten Beträge in dem Maß, 
das sich aus der Veränderung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten 
Jahresdurchschnittswerts des Verbraucherpreisindex 2000 oder des an seine Stelle tretenden Index des 
Vorjahrs gegenüber der für Februar 2001 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei sich die Beträge aber um 
nicht mehr als fünf Prozent gegenüber dem letzten Änderungszeitpunkt und nur in dem Maß erhöhen 
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können, das der durchschnittlichen Veränderung des Verbraucherpreisindex 2000 oder des an seine Stelle 
tretenden Index in dem dem Valorisierungszeitpunkt vorangegangenen Jahr entspricht. Die 
durchschnittliche Veränderung des Verbraucherpreisindex ergibt sich aus dem Vergleich der 
aufeinanderfolgenden Jahresdurchschnittswerte. Am 1. April 2027 und sodann jährlich vermindern oder 
erhöhen sich die in Abs. 5 genannten Beträge gegenüber dem jeweils letzten Änderungszeitpunkt in dem 
Maß, das der durchschnittlichen jährlichen Veränderung des Verbraucherpreisindex 2000 oder des an 
seine Stelle tretenden Index in den drei dem Valorisierungszeitpunkt vorangegangenen Jahren entspricht. 
Sofern diese durchschnittliche jährliche Veränderung fünf Prozent übersteigt, ist der fünf Prozentpunkte 
übersteigende Teil nur zur Hälfte zu berücksichtigen. Bei der Berechnung der neuen Beträge sind 
Beträge, die einen halben Cent nicht übersteigen, auf den nächstniedrigeren ganzen Cent abzurunden und 
Beträge, die einen halben Cent übersteigen, auf den nächsthöheren ganzen Cent aufzurunden. Die neuen 
Beträge gelten jeweils ab dem 1. April des betreffenden Jahres. Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat 
die durch die Valorisierung geänderten Beträge und den Zeitpunkt, in dem deren Änderung mietrechtlich 
wirksam wird, auf ihrer Website zu veröffentlichen. 

(Anm.: Abs. 6a aufgehoben durch Art. 1 Z 2, BGBl. I Nr. 176/2023) 

(7) Der nach Abs. 1 bis 6 höchstzulässige Hauptmietzins vermindert sich im Fall eines befristeten 
Hauptmietvertrags (§ 29 Abs. 1 Z 3) um 25 vH. Wird der befristete Hauptmietvertrag in einen 
Mietvertrag auf unbestimmte Zeit umgewandelt, so gilt die Verminderung des nach Abs. 1 bis 6 
höchstzulässigen Hauptmietzinses ab dem Zeitpunkt der Umwandlung nicht mehr, sofern sie im 
Hauptmietvertrag ziffernmäßig durch Gegenüberstellung des für ein unbefristetes Mietverhältnis 
zulässigen und des tatsächlich vereinbarten Hauptmietzinses schriftlich ausgewiesen wurde. 

(Anm.: Abs. 7a und 7b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 36/2000) 

(8) Mietzinsvereinbarungen sind insoweit unwirksam, als der vereinbarte Hauptmietzins den nach 
Abs. 1 bis 7 zulässigen Höchstbetrag überschreitet. Die Unwirksamkeit ist binnen drei Jahren gerichtlich 
(bei der Gemeinde, § 39) geltend zu machen. Bei befristeten Hauptmietverhältnissen (§ 29 Abs. 1 Z 3) 
endet diese Frist frühestens sechs Monate nach Auflösung des Mietverhältnisses oder nach seiner 
Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis; die Verjährungsfrist beträgt in diesem Fall zehn Jahre. 

(9) Ergibt sich durch die Anwendung einer Wertsicherungsvereinbarung ein höherer Hauptmietzins 
als nach Abs. 1 bis 7 zu diesem Zeitpunkt zulässig ist, so ist der übersteigende Teil unwirksam. Berechtigt 
eine Wertsicherungsvereinbarung den Vermieter zu einer Erhöhung des Hauptmietzinses, so hat der 
Hauptmieter dem Vermieter den erhöhten Hauptmietzins von dem auf das Wirksamwerden der 
Indexveränderung folgenden Zinstermin an zu entrichten, wenn der Vermieter dem Hauptmieter in einem 
nach Wirksamwerden der Indexveränderung ergehenden Schreiben, jedoch spätestens 14 Tage vor dem 
Termin, sein darauf gerichtetes Erhöhungsbegehren bekanntgibt. Eine sich durch die Anwendung einer 
Wertsicherungsvereinbarung ergebende Unwirksamkeit des erhöhten Hauptmietzinses ist innerhalb der in 
Abs. 8 genannten Fristen ab dem Erhöhungsbegehren gerichtlich (bei der Gemeinde, § 39) geltend zu 
machen. 

(10) Die Beschränkungen der Abs. 2 bis 7 gelten nicht für Vereinbarungen über die zeitlich 
begrenzte Erhöhung des Hauptmietzinses zur Deckung der Kosten der Erhaltung und von nützlichen 
Verbesserungen im Sinn der §§ 3 und 4 sowie zur Deckung der Kosten von geförderten 
Sanierungsmaßnahmen. Solche Vereinbarungen sind nur in Schriftform und frühestens ein halbes Jahr 
nach Abschluß des Mietvertrags zulässig; das Ausmaß der Erhöhung und der Erhöhungszeitraum sind 
ausdrücklich zu vereinbaren. Bei befristeten Mietverträgen sind solche Vereinbarungen überdies nur 
zulässig, sofern der Erhöhungszeitraum vor dem Ablauf des Mietverhältnisses endet. 

(11) Vereinbarungen gemäß Abs. 10 sind auch für spätere Mieter rechtswirksam, sofern ihnen bei 
Abschluß des Mietvertrages das Ausmaß der Erhöhung und der Erhöhungszeitraum schriftlich 
bekanntgegeben wurde und bei einem befristeten Mietvertrag der Erhöhungszeitraum vor dem Ablauf des 
Mietverhältnisses endet. 

(12) Mietzinsvorschriften in förderungsrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

(_________________ 

Anm. 1: gemäß BGBl. II Nr. 10/2018 ab 1.2.2018: 0,90 Euro 

gemäß BGBl. II Nr. 138/2022 ab 1.4.2022: 0,95 Euro 

gemäß BGBl. II Nr. 209/2022 ab 1.6.2022: 1,00 Euro 

gemäß BGBl. II Nr. 363/2022 ab 1.11.2022: 1,06 Euro 

gemäß BGBl. II Nr. 170/2023 ab 1.7.2023: 1,12 Euro 

Anm. 2: ab 1.2.2018: 1,80 Euro 
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ab 1.4.2022: 1,90 Euro 

ab 1.6.2022: 2,00 Euro 

ab 1.11.2022: 2,12 Euro 

ab 1.7.2023: 2,23 Euro) 

Anmerkung 

ÜR: Art. 3 § 2, BGBl. I Nr. 59/2021 
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